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Teilnahmebedingungen für den Jugendmusikpreis „Youth Tone“  

der Kreisstadt Heppenheim 2015 
 

1. Einzugsgebiet 

Der Jugendmusikpreis der Stadt Heppenheim soll insbesondere die lokale und 
regionale Musikszene fördern. Die Teilnahme ist daher auf die Regionen der 

hessischen und badischen Bergstraße (von Darmstadt bis Wiesloch) und die 
Metropolregion Rhein-Neckar, sowie deren Randbereiche beschränkt. Zugelassen 
sind außerdem Teilnehmer aus den Heppenheimer Partnerstädten Kaltern (Italien), 

Le Chesnay (Frankreich), aus der Patenstadt Luby (Tschechien) sowie aus 
Bubenreuth (Bayern). 

 
2. Anmeldung 

Teilnehmen können alle Musikgruppen, die sich im weitesten Sinne der 

Populärmusik zuordnen lassen und überwiegend Eigenkompositionen spielen. 
Willkommen sind auch genreübergreifende Formationen, etwa aus den Bereichen 

Hip Hop, Jazz oder Elektro. Die Anmeldung einer Band ist nur gültig, wenn sie 
durch den bei der Stadtjugendpflege, Weiherausstraße 14 in 64646 Heppenheim 
erhältlichen Anmeldebogen erfolgt. Das Anmeldeformular ist ebenfalls auf unserer 

Homepage www.stadtjugendpflege.heppenheim.de zum Herunterladen erhältlich.  
Ein Tonträger bzw. Downloadlink oder „private message“ über unseren 

Soundcloud Account mit mindestens drei Eigenkompositionen, sowie eine aktuelle 
Band-Info sind vor dem Anmeldeschluss einzureichen. Diese werden für eine 
Vorauswahl herangezogen.  

Anmeldeschluss ist der 13.09.2015. Es gilt das Datum des Poststempels. 
 

3. Teilnahmegebühr 
Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. 

 
4. Ablauf 

Der Wettbewerb besteht aus drei Vorrunden und einer Endrunde. Die genauen 

Termine im Oktober, November und Dezember werden rechtzeitig über unsere 
Homepage und die Presse bekannt gegeben.  

Voraussetzung für die Teilnahme sind Eigenkompositionen.  
Veranstaltungsort der Vorrundenkonzerte ist die Jugendfreizeiteinrichtung „Oase“, 
Weiherhausstraße 14 in Heppenheim. 

 
5. Wertung 

Ausschlaggebend für die Bewertung sind das musikalische Können und die 
Darstellung der vorgetragenen Stücke. Hierzu gehören zum Beispiel das 
Zusammenspiel, die Präsentation auf der Bühne sowie die Originalität der Texte 

und Kompositionen.  
 

6. Jury 
Die Bewertung erfolgt durch eine fachkundige Jury. Diese besteht aus Vertretern 
der Stadt, unserem Kooperationspartner Rama Tonstudio sowie erfahrenen 

Musikern aus der Region.  
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7. Preisvergaben 
Es erfolgt eine Preisvergabe für den 1.- 4. Platz. Die Höhe der Preisgelder wird 

durch die Stadtjugendpflege festgelegt. Die Preisgelder werden auf ein Konto der 
jeweiligen Preisträger überwiesen. Neben Geldpreisen wird es verschiedene 
Sachpreise geben, wie zum Beispiel einen Studio Gutschein incl. Abmischen bei 

den Rama Tonstudios Mannheim. 
 

8. Teilnahmeausschluss 
Musikgruppen, die den Musikpreis der Kreisstadt Heppenheim bereits gewonnen 
haben, sind von einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen. Bewerber die ihre 

Unterlagen nicht rechtzeitig und vollständig eingereicht haben oder die 
Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, können von der Stadtjugendpflege ebenfalls 

ausgeschlossen werden.  
Faschistische, rassistische, sexistische oder homophobe Texte führen direkt zu 
einem Ausschluss. 

Da es sich bei dem Jugendmusikpreis der Kreisstadt Heppenheim um einen 
Nachwuchspreis für junge Musiker handelt, darf der Altersdurchschnitt der 

teilnehmenden Band nicht über 28 Jahren liegen, allerdings liegt keine 
Altersbegrenzung für Einzelpersonen vor. Anmeldeschluss ist der 13.09.2015. 

 
 


